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Die Cautio Criminalis 


 
Der Jesuitenpater Friedrich von Spee (1591-1635), der mit seiner Streitschrift "Cautio 
criminalis" leidenschaftlich gegen die Massenhysterie zu Felde zog, hat sich ausführ-
lich mit dem Gerücht und seinen Folgewirkungen auseinandergesetzt. Eine Darstel-
lung, in der sich das vergiftete Klima im Zusammenleben der Menschen deutlich wi-
derspiegelt:  


"Die meisten Gerüchte haben heute ihren Ursprung in Zank, Streit, Verleumdung, 
Ehrabschneidung, falscher Verdächtigung, unüberlegtem Urteilen, Wahrsagerei, kin-
dischem Gespött und ähnlichen Anlässen und werden aus unglaublicher Schwatz-
haftigkeit und Missgunst, denen keine Strafdrohung Schranken setzt, überall verbrei-
tet. Die gesunde Vernunft gebietet deshalb, einem Gerücht keine Bedeutung 
beizumessen, weil es auf schlechter Grundlage steht. Mich packt immer wieder das 
Staunen, wenn ich bedenke, in was für verdorbene Zeiten wir geraten sind. Alles 
ringsum ist erfüllt von Ehrabschneidung und Verleumdung. Begegnet uns irgendein 
Unheil, dann haben wir stets diese oder jene Person im Sinn, die uns behext hat. 
Man läuft zu Wahrsagern, verdächtigt die anständigsten Leute. Überall wird das Gift 
des leichtfertigen Aburteilens ausgestreut, und das ist jedenfalls um so schändlicher 
und verbrecherischer, je heimlicher und ungestrafter es geschieht, während die Ob-
rigkeit schläft. Die Zischeleien schleichen durch Häuser und Städte, eine gesellt sich 
zur anderen, bis sie allmählich stark genug geworden sind, als ein offenes Gerücht 
aufzutreten, von dem dann aber keiner weiß, wer seine Urheber waren. Und nicht 
einmal dann wacht die Obrigkeit auf, um nachzuforschen, wer den Pesthauch ver-
breitet hat. . . Von Rechts wegen sollte man gegen die giftigen Zungen zu allererst 
mit der Inquisition vorgehen, man sollte sie den Ehrabschneidern und Verleumdern 
ausreißen und an den Schandpfahl nageln lassen."  
 
Aus alledem war zu folgern, dass nicht nur die Hexenprozesse eingestellt, sondern 
auch die Folter beseitigt werden müsse. Denn bei den abgepressten Besagungen 
wurde davon ausgegangen, dass der Hexensabbat die Kenntnis weiterer Komplizen 
garantierte. Zu welchen Folgerungen dies führte, hat Friedrich von Spee genau be-
schrieben: 


"Die Gewalt der Folterqualen schafft Hexen, die es gar nicht sind, weil sie es gleich-
wohl sein müssen. Sie müssen auch ihre Lehrmeisterinnen, Schülerinnen und Ge-
fährten angeben, die sie doch nicht haben. Weil ihnen das Gewissensqualen berei-
tet, leisten sie solange Widerstand, bis sie durch die Folter oder die bloße Furcht vor 
ihr gezwungen werden. Da sie den Schmerzen nicht gewachsen sind, nennen sie 
schließlich solche Personen, bei denen es glaubwürdig erscheint und wo sie so we-
nig Schaden wie möglich anrichten: Sie nennen, sage ich, solche, die bereits ver-
storben, als Hexen verbrannt worden sind. Drängt man sie weiter, so nennen sie 
noch am Leben befindliche Personen, und zwar zunächst solche, von denen sie frü-
her gehört haben, dass sie verschrien, auch von andern denunziert oder irgend wann 
einmal wegen Hexerei festgenommen worden seien." 
 
Doch eben nur "zunächst". Schließlich, im Stadium der Todesangst, verlor sich alle 
kalkulierende Besinnung im wahllosen Herausschreien irgendwelcher Namen. Die 
Kettenreaktion, die diese Besagungen auslösten, führte Spee an anderer Stelle ge-
danklich zu Ende und kam zu dem Ergebnis: 
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"Darum bleibt den Richtern selbst gar nichts anderes übrig, als die Prozesse abzu-
brechen und ihr eigenes Verfahren zu verurteilen, sonst müssen sie schließlich auch 
ihre eigenen Angehörigen, sich selbst und alle Welt verbrennen lassen. Denn zuletzt 
werden die falschen Denunziationen jeden erreichen, und wenn ihnen nur die Tortur 
nachfolgt, dann wird sie ihn als Missetäter erweisen." 
 
Er war sich gewiss: 
"Soviel die Fürsten auch noch verbrennen mögen, sie werden es doch nicht aus-
brennen, sofern sie nicht alles verbrennen. Sie verwüsten ihre Länder mehr als je-
mals ein Krieg es tun könnte, und richten doch nicht das allergeringste damit aus: Es 
ist, um blutige Tränen darüber zu vergießen!" 
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Hexenverfolgung in Schwäbisch Gmünd – nach der Chronik von Fr. Vogt 
(in heutige Sprache übertragen und gekürzt) 
 
 
Am 13. Juni 1613 ging über Gmünd ein schreckliches Unwetter mit Hagel nieder, das 
an den Feldfrüchten viel Schaden anrichtete. Der Waldstetter Bach schwoll so an, 
dass er die Krautgärten ganz überschwemmte und zwei Wehre zerriss.  
An Kiliani, dem 8. Juli, ging nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr wieder ein sehr 
schadhaftes Unwetter hernieder. Danach sind der Kleckle und der Jäger zum Bür-
germeister Debler gelaufen und haben den Heckenschlupfer und seine Magd ver-
klagt, sie hätten das Wetter gemacht, man solle sie einziehen (verhaften) und den 
Nachrichter holen. Wenn diese keine Hexen seien, so solle man ihnen beiden (dem 
Kleckle und dem Jäger) den Kopf abschlagen.  
 
Am 23. Juli hat man die Magd eingezogen, am 24. Juli den Heckenschlupfer, sein 
Weib und die Baaß Anna aus dem Spital. Am Sankt Lorenz Tag hat man die Baaß 
Anna im Königsturm tot aufgefunden, am Montag danach hat man sie verbrannt.  
 
Am 10. September hat man den Heckenschlupfer, sein Weib, des Marx Beimers 
Tochter und die Stauna wieder freigelassen. Dagegen hat man den Fischer Bestle, 
das Trabele und des Jacob Mayers Weib eingezogen.  
Am 3. Oktober hat man die Bengel Greth und Catharina Lienharden und des Melchi-
or Königs Weib eingezogen.  
Am 18. Oktober wurden die ersten Hexen durch den Nachrichter auf dem Schinder-
wasen verbrannt:  


1. Melchior Königs Weib, genannt Hutzelmeisterin 
2. Michael Königs Weib, die alte Sterbeina genannt 
3. des Jacob Mayers Weib, Sochanna genannt 
4. die alte Schiehlerin 
5. das Trabelin 


 
Am 27. Oktober ist das Striebel Madele, eine Pfründnerin in Sankt Katharina, ge-
kommen und hat angegeben, dass sie eine Hexe sei und vor dem Teufel keine Ruhe 
habe. Er schlage sie so, dass sie das Armenhaus anzünden solle. Daraufhin hat man 
sie eingezogen.  
Am 29. Oktober hat man die Gackanna, die Schwester von Catharina Liepel, die To-
tengräberin und den Blinzing im Spital eingezogen.  
Am 5. Dezember haben die Stadtknechte im Spital drei weitere Frauen eingezogen: 
Die Magdalena Benerin, Lena Huther und des Allis Berbele.  
Am 29. Dezember hat man verbrannt:  


1. die Hutter Lena 
2. Bichsenstoffels Weib 
3. die Totengräberin 
4. den Blinzing 
5. das Striebel Madel von Sankt Katharina hat man stranguliert und danach ins 


Feuer geworfen.  
 
Am 4. Januar hat man aus dem Spital eingezogen: das Hecker Ketterle, das Schmid 
Ursule, reiche Pfründnerin, die Ulmer Böthin, die Umberle, den Umberle, die Hirtin 
Reina, Köchin bei Sankt Katharina.  
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Am 7. Januar hat man des Allis Berbele tot im Gefängnis gefunden, danach hat man 
sie verbrannt.  
Am 27. Januar hat man die Maria Schauerin, Pfründnerin der hinteren Stube einge-
zogen.  
Am 2. Februar hat man den 3. Brand getan: 


1. das Hecker Ketterle 
2. die Hirtin Raina 
3. die alte Schererin 
4. die Umberle 
5. die alte Ulmer Bötin 
6. das Kupfer Ursule 


 
Am 25. Februar hat man eingezogen: die Papier Anna, drei Schwestern aus der 
Schmiedgasse (Hans Deblers Weib, Balthes Spindlers Weib, des Müller Burger 
Weib) und drei von Sankt Catharina (die Ferber Anna, des Veith Leipnes Weib und 
Veith Stahls Weib).  
Am 14. März sind mit dem Schwert gerichtet und verbrannt worden: 


1. die Papier Anna,  
2. des Roshansens Weib,  
3. des Veith Lieglens Weib,  
4. des Krafludlis Weib.  


 
Inzwischen hat man des Rudi Michels Weib eingezogen, die hat sieben wächserne 
Zungen machen lassen. Man hat sie wieder frei gelassen und sie ist 1670 gestorben.  
Am 13. Juni hat man zwei Schwestern hingerichtet und verbrannt:  


1. die alte Gackanna und  
2. des Lieglies Ketherle.  


 
Am 26. Juni hat man eingezogen: die Miller Burgin, reiche Pfründnerin im Spital, Ja-
cob Kemles Weib, Benedict Kazensteins Weib, Jerg Berthaners Weib.  
Am 8. Juli hat man eingezogen:  
Des Lentzen Franz Weib und der Halben Ursel Tochter.  
Am 11. Juli hat man die Burg Ursula samt ihrer Tochter eingezogen.  
Am 28. Juli hat man hingerichtet und verbrannt: 


1. Burg Ursula 
2. ihre Tochter Burg Anna 
3. die Metzgerin Hentgeble 
4. des Zimmermanns Barthle Weib 
5. Benedict Kazensteins Weib 


 
Am 2. August hat man eingezogen: die Hutterin, Schwester der Schumgele. In der-
selben Nacht hat man die Schumgele zwischen ein und zwei Uhr ins Spital geführt.  
Am 26. August hat man eingezogen des Reiter Sessele, des Caspar Bestlens Weib, 
des Siebers Weib.  
Am 21. September hat man hingerichtet und verbrannt: 


1. das Reiter Sessele 
2. des Hutters Weib 


 
Am 25. September hat man eingezogen: die Schwiegertochter des Bildhauers, die 
die Schwester der Schumgele ist.  
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Am 20. September hat man des Balthes Spinthafners Magdalene tot im Gefängnis 
gefunden und in derselben Nacht zwischen fünf und sechs Uhr verbrannt.  
Am 4. November hat man die Miller Burgen ins Spital gelegt.  
Am 5. März hat die Schumgele im Spital ein Kind geboren.  
Am 1. August hat man des Melchior Bestlens Weib tot im Gefängnis gefunden. Der 
Teufel hat ihr das Genick eingestoßen, wie man das Wahrzeichen gefunden hat.  
Am 3. August hat man sie verbrannt.  
Am 28. August morgens zwischen vier und fünf Uhr hat des Müller Martes Weib ein-
gezogen.  
Am 7. September hat man hingerichtet und verbrannt: 


1. die Schumgele 
2. des Müller Martes Weib. 


 
Dann ward die Bildschnitzerin auch gerichtet worden, sie wollte aber nicht, man hole 
dann zuvor ihre Gespielin, daher hat man sie wieder zurückgeführt.  
Am 14. September ist die Bildschnitzerin dann gerichtet und verbrannt worden. 
Am 19. September ist die Gäckin im Gefängnis gestorben, am 22. hat man sie ver-
brannt.  
Im Jahre 1616 hat man dem Kemle seinem Weib Hausarrest erteilt, dass sie nicht 
ausgehe, sonst würde sie ihr Hab und Gut verlieren.  
Den 24. Juli ist die Kemlerin in ihrem Haus gestorben. Die hat man unter dem Ros-
sengarten begraben, wo andere verbrannt wurden. 
Den 6. Aug. hat man die Nesler Korta eingezogen. 
Den 18. Aug. die Sporer Magdalena. 
Den 20. die Schultheißin. 
Den 20. September sind hingerichtet und verbrannt worden  


1. Magdalena Freyin Schultheißin,  
2. Magdalena Schuppin Sporerin,  
3. Catharina Kentzin Neslerin. 


 
Den 9. Nov. hat man eingezogen des Glatjackis Weib, den 17. die Miller Grethen, 
den 16. des Clas Dappen Weib. 
Den 12. Dezember ist hingerichtet worden  


1. des Glatjackis Weib,  
2. die Miller Greth. 
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Die Carolina 


 


 


Des allerdurchleuchtigsten 


 


großmechtigsten vnüberwintlichsten, Keyser Karls des fünfften, 


 


vnd 


des heyligen Römischen Reichs peinlich gerichts ordnung, 


 


auff den Reichstägen zu Augspurgk vnd Regenspurk, 


 


inn jaren dreissig, vnn zwey vnd dreisssig gehalten, auffgericht vnd 


 


beschlossen. 


 


 


Gedruckt zu Meyntz 


bei Ivo Schöffer, als man zalt nach der geburt Christi 


vnsers herrn, MDXXXIII jahr, imm monat Hornung. 
 


 
Die Reichsgerichtsordnung „Constitutio Criminalis Carolina“, abgekürzt CCC, ge-
nannt  „Carolina“:  
 


1) Artikel 44: „Wenn jemand anbietet, andere in der Zauberei zu unterweisen o-
der wenn jemand andere mit Zauberei bedroht und dem Bedrohten derglei-
chen geschieht, wenn jemand Gemeinschaft mit Zauberern hat und mit diesen 
Dingen umgeht durch Gebärden, Worte und Handlungen und wenn einer im 
Gerücht steht, solches zu tun, dann ist das ein hinreichendes Indiz für Zaube-
rei und Anlass zum Folterverhör.“ 


 
2) Artikel 109: „Wer den Leuten durch Zauberei Schaden oder Nachteil zugefügt 


hat, den soll man strafen vom Leben zum Tod und man soll solche Strafe mit 
dem Feuer tun.“ 
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Originaltext aus einer Prozessakte 


(Die Tortur der Elisabeth Schmid in Coesfeld) 


Die Angeklagte war vergebens zum gütlichen Bekenntnis aufgefordert worden. Dar-
auf hat ihr Dr. Gogravius den Befehl zur Tortur publiziert. Er führte ihr zunächst 
ernstlich zu Gemüte, dass sie nach den Umständen und der Lage der Dinge schul-
dig sein müsse und es werde ihr nicht gelingen, sich von der Schuld rein zu wa-
schen. Sie möchte darum ihren jungen Leib schonen und lieber die Wahrheit geste-
hen. In der Peinlichen Frage werde sie ja doch bekennen und durch die Folter ihre 
Strafe verdoppeln. 


Die Herren haben sich verwundert, mit welcher Insolenz dies junge Blut weiter auf 
dem Leugnen beharrte und die Drohung der Tortur nicht beachtete. So ließ Dr. 
Gogravius zum ersten Grad der Tortur schreiten. Der Nachrichter, Matthias Schnei-
der, wurde herbeigerufen. Er zeigte ihr alle Folterwerkzeuge und redete ihr scharf 
zu, während der Richter ihr die einzelnen Anklagepunkte vorlas. Sie zeigte sich nicht 
mehr so keck, aber sie leugnete noch immer. 


Darauf schritt der Richter zum zweiten Grade der Folterung. Die Angeklagte wurde 
in die Folterkammer geführt, entblößt und angebunden. Der Richter befragte sie 
nochmals über die Anklagepunkte. Sie blieb beständig beim Leugnen. Bei der Ent-
kleidung hat die Beklagte sich gefügig, doch bei der Anbindung unwillig gezeigt. Sie 
hat beständig gerufen und um Gottes willen begehrt, „man möge sie loslassen. Sie 
wolle gern sterben und wolle gern Ja sagen, wenn die Herrn es nur auf ihr Gewissen 
nehmen wollen“. Und wie selbige beständig beim Leugnen verblieben, ist zu dritten 
Grad geschritten und sind der Angeklagten die Daumschrauben angelegt worden. 
Sie begehrte, man möge sie wieder loslassen. Es ist ihr ernstlich zu Gemüte geführt 
worden, die Wahrheit zu gestehen. Weil sie unter der Tortur beständig gerufen, so 
ist ihr das Kapistrum in den Mund gelegt worden. Zu verschiedenen Malen sind ihr 
die Schrauben angezogen und wieder gelöst worden, wobei sie laut gerufen, jedoch 
nicht gestanden hat. Bei der weiteren Applizierung der Daumenschrauben hat sie 
Dr. Gogravius zu den Anklagepunkten befragt. Obgleich sie fünfzig Minuten diesen 
Grad erdulden musste, hat sie doch nicht allein nicht bekannt, sondern auch wäh-
rend der peinlichen Frage keine Träne fallen lassen, sondern nur gerufen: "Ich bin 
nicht schuldig! O Jesu, gehe mit mir in mein Leiden und stehe mir bei!" "Herr Richter, 
ich bitte Euch, lasst mich nur unschuldig richten!“ Als ihr der Meister die Schrauben 
löste, um sie zu versetzen, begehrte sie, man solle diese, wenn sie verschraubt, 
nicht so lange angezogen lassen. 


Ist also zum vierten Grad geschritten, vermittels der Anlegung der spanischen Stie-
fel. Als aber peinlich Befragte in diesem Grade über dreißig Minuten hartnäckig dem 
Bekenntnis widerstanden, ungeachtet, die spanischen Stiefel zu verschiedenen Ma-
len versetzt und aufs schärfste wieder angeschroben werden, auch keine einzige 
Träne hat fallen lassen; so hat sich Dr. Gogravius besorgt, es möchte sich peinlich 
Befragte vielleicht per maleficium unempfindlich gegen die Schmerzen gemacht ha-
ben. Darum hat er dem Nachrichter befohlen, sie zu untersuchen, ob vielleicht an 
verborgenen Stellen ihres Körpers etwas Verdächtiges sich vorfinde. Nachdem der 
Meister die Untersuchung vorgenommen, hat er berichtet, dass er alles aufs Genau-
este untersucht , aber nichts gefunden habe. Ist ihm also befohlen worden, die spa-
nischen Stiefel abermals anzulegen. Die Inquisitin hat ihre Tat weiter geleugnet und 
wie bei den Daumenschrauben begehret, die Schrauben nicht so lange geschlossen 
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zu lassen. Worauf der Meister ihr mit dem Hammer auf die Schrauben geklopft, dass 
sie laut geschrieen und gekreischet: "O Jesu, ich habe es nicht getan, ich habe es 
nicht getan! Wann ich es getan hätte, wollte ich gern bekennen! Herr Richter, lasset 
mich nur unschuldig richten! Ich bin unschuldig, unschuldig!" Als danach die peinlich 
Befragte die ihr angelegten Spanischen Stiefel weitere dreißig Minuten ausgehalten, 
so zwar, dass sie während der Folterung weder die Farbe im Gesicht veränderte, 
noch eine einzige Träne hat fallen lassen, auch nicht vermerkt werden konnte, dass 
sie an Kräften abgenommen oder die Strafe sie geschwächt oder verändert hätte, so 
fürchtete Dr. Gogravius, der vierte Grad möchte die Angeklagte nicht zum Geständ-
nis bringen und befahl, zum fünften Grad zu schreiten. 


Demgemäß wurde die Angeklagte vorwärts aufgezogen und mit zwei Ruten bis zu 
dreißig Streichen geschlagen. Als die Angeklagte gebunden wurde, hat sie begeh-
ret, man möge sie doch nicht weiter peinigen: "sie wollte lieber sagen, dass sie es 
getan hätte und sterben unschuldig, wenn sie nur keine Sünde daran täte." Es ist ihr 
geantwortet worden, wenn sie ein Geständnis ablege, werde sie auch nicht ferner 
gepeinigt. Nach der Applikation der Schläge hat sich die peinlich Beklagte gezeigt, 
als sei sie einsichtig, doch als der Nachrichter sie von der Folter genommen und Dr. 
Gogravius sie zu den Anklagepunkten befragt, beharrte sie weiter beim Leugnen. 
Daher wurde dem Nachrichter befohlen, peinlich Befragte rückwärts aufzuziehen. 
Mit der Aufziehung ist dergestalt verfahren, dass die Arme rückwärts gerade über 
dem Kopfe gestanden, beide Schulterknochen aus ihrer Verbindung gedreht und die 
Füße eine Spanne weit von der Erde entfernt gewesen sind. 


Als die Angeklagte ungefähr sechs Minuten also aufgezogen gewesen, hat Dr. 
Gogravius befohlen, sie abermals mit dreißig Streichen zu hauen, was denn auch 
geschehen ist. Peinlich Befragte verharrte aber beim Leugnen. Auch als Dr. Gogra-
vius zu zweien Malen, jedes mal zu acht Schlägen die Korden anschlagen ließ, hat 
sie nur gerufen. "Ich habe es nicht getan! Ich habe es nicht getan!" Ferner auch, 
obwohl die Korden zum dritten Mal mit ungefähr zehn Schlägen angeschlagen. Als 
die Angeklagte fünf Minuten also aufgezogen gewesen, hat Dr. Gogravius befohlen, 
sie mit feurigem Schwefel zu brennen. Demzufolge hat der Meister Schwefel zu-
sammen mit Pech zum Sieden gebracht und der peinlich Beklagten unter die Arme 
geworfen. Es hat aber nicht recht fruchten wollen, weshalb der Nachrichter auch an 
den Strick geschlagen, an dem die Beklagte aufgezogen war. Nun hat sie gerufen, 
sie könne die Pein nicht weiter ertragen. Darauf sind ihr die Anklagepunkte vorgele-
sen worden, wobei sie jedoch immer den Kopf schüttelte. Der Meister hat acht Male 
an den Strick geschlagen und ihr feurigen Schwefel auf den bloßen Leib gebrannt. 
Ihr wurden außerdem die Spanischen Stiefel angelegt und verschraubt, so dass sie 
fast unerträglich geschrieen. Hat dann doch über dreißig Minuten diesen fünften 
Grad ebenso unbeweglich wie die vier vorhergegangenen überstanden, ohne zu 
bekennen. 


Dr. Gogravius hat erkannte, dass die geschehene Tortur gehörig ausgeführt wurde, 
gleichwie der Nachrichter mitteilte, dass nach seinem Dafürhalten die peinlich Be-
fragte die Folterung nicht länger werde ausstehen können. So hat Dr. Gogravius sie 
wieder abnehmen und losbinden lassen und dem Meister befohlen, der Gefolterten 
die Glieder wieder einzusetzen und sie bis zu ihrer Genesung zu verpflegen. 


Aus: Bracker u. a., Aus der Zeit der Verzweiflung - zur Genese und Aktualität des Hexenbildes. Frankfurt 1975, S. 433-435; zit. 
nach: Gudrun und Alexander Decker, Lebensverhältnisse im 16., 17. und 18. Jahrhundert, in: Materialien zum historisch-
politischen Unterricht, hrsg. von H. Hoffacker. Stuttgart 1982, S. 125ff; mit frdl. Genehmigung für psm-data 
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Aufgaben: 


1. Ordnen Sie die Folter nach Graden, den dabei verursachten Torturen und 
deren Dauer. 


2. Vergleichen Sie die Durchführung der Folter mit den Bestimmungen der Ca-
rolina! 


3. Wie reagiert „die Inquisitin“ auf die Folter, welche Reaktionen werden vom 
Protokollanten vermisst? 
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Die Ansicht der Juristen 
 
 
Dr. Leonhard Kager  
beriet die Reichsstadt Gmünd seit 1584 in Rechtsangelegenheiten. 
1613 ist er 75 Jahre alt. 
 
Er verfasste 1613 (eine Woche vor dem ersten Hexenbrand) ein Rechtsgutachten: 


Das Hauptproblem erschöpfe sich in der Frage, „ob und welcher gestalt … diffamati-
on von ehrlichen Leithen hergefolssen … dargegen aber … nicht aus blossen reden 
und eusserlichen hören.“ Anzeigen, die auf Gerüchten basierten, solle man nicht 
ernst nehmen, „noch darauf peinlich procedieren“. Die allgemeine Hexenfurcht in 
Gmünd habe in diesen Jahren ein solches Ausmaß angenommen, „dergestalt, alß ob 
es sämtliche Unholden und Hexen alhie haben sollte.“ Er rate dem Rat daher an, 
Verleumdungen auf Verdacht als „schädliche Unordnung bey gemainer Bürger-
schafft“ dringend abzustellen. Nur Aussagen ehrlicher, unparteiischer Leute dürften 
verwertet werden, nicht aber solche „deß gemainen Böfels, und ungehaltenen böe-
sen Mäulern.“ Die Leute würden einander „umb geringer Ursachen willen privatim 
und offentlich einanderen Unholden und Hexen schelten und ausschreyen.“  
Dabei leugnet Kager keineswegs die Existenz von Hexen und die Notwendigkeit ihrer 
Verfolgung. Aber für ihn sind sichtbare Merkmale (Stigmata) keine hinreichenden 
Indizien für den Gebrauch der Folter, unter anderem  „weil die bluetgürige Nachrich-
tere umb irs aignen Nutzes, und Gewinß willen, dißfalls allerhandt vortailhafftige Be-
trug und Gefahr brauchen.“ Er kritisiert auch, dass die Verhafteten „in schwere und 
erschreckhliche Thurm, eysene Pandt“ geworfen würden. Das Gefängnis dürfe nicht 
Strafe sein! Gleichermaßen wandte er sich gegen Ausschreitungen in den Hexenge-
fängnissen, die lediglich zur Aufnahme der Angeschuldigten „nicht dagegen zu 
schwerer gefährlicher Peinigung“ bestimmt seien.  
Er plädiere für den Grundsatz, es sei besser einige Schuldige entkommen zu lassen, 
als einen Unschuldigen zu verurteilen. Ebenso vertrete er die Auffassung, die unter 
Marter erpressten Namen anderer Hexenmeister und Komplizen nicht zu verwerten, 
noch als „genügsame Indicia“ anzusehen. 


 
Dr. Leonhard Friz  
studierte in Dillingen und Freiburg Rechtswissenschaft. 
Er ist seit 1613 als Advokat in der Reichsstadt Gmünd angestellt. 
 
Ein 121 Seiten starkes Gegengutachten aus dem Jahr 1614 zerpflückt Dr. Kagers 
Argumentation: 


Friz sieht die Hexerei wie viele andere als ein „Ausnahmeverbrechen“. Um die Ge-
meinschaft zu schützen, müssten die Rechte des einzelnen zurückstehen. Folge man 
der Argumentation Kagers, könne auf ewige Zeiten keine Hexe gefangen genommen 
oder hingerichtet werden. Auch warf er Kager vor, er stütze sich auf die gefährlich 
milden Gedanken protestantischer Autoren. 
Alle von ihm Examinierten hätten gestanden und seien ohne Widerruf gestorben. 
Schließlich stellt er sich selbst als Opfer einer Hexe dar: Anna Böckin habe ihn ein-
mal beim Verhör scharf angesehen, daraufhin habe es ihn gegen seine Gewohnheit 
im Auge gebissen. Ein scharfer Blick könne ein Indiz für Hexerei sein. 






